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richtet mir diese Nacht, daß Gen. Soult zu Flüelen
ist, daß er die Insure enten schlag, und daß sie sich
in die Gebirge zurukgezozen haben; ferner, daß die
SZ. Halbbrigade, wclcke dnrch das Muttenchal vor-
rucken sollte, um dem Feinde in den Rücken zu fallen,
wegen der großen Menge Schnees nicht über die
Berge bringen konnte. Ich habe bisher noch keine
ausführlicher» Nachrichten erhalten; sobald dcrglei-
chen eingehen, werde ich sie ihnen mittheilen.

Gruß und Respekt!
Unterzeichnet: N o u v i o n.

V o l l z i e h il N g s d i r ê k t o r i u m.

Schulden dcs Direktors Gisiyre, an das
Direktorium.

Bürger Direktoren!
Ich hacke die Eh-e, Ihnen anzuzeigen, daß ich

dnrch den heurigen Courier mein Cntlassungsgesuch
(Demission) von der Stelle die ich im Direktorium
einnahm, an das gtftzgebende Corps gelangen ließ.
Seit lange litt meine Gesundheit. Eine schwere und
complicirte Krankhckt hat meine Organen so sehr ge-
schwächt, daß auch bei der günstigsten Wendung inch-
rere Monate verstreichen können, ehe ich mir wieder
einige Anstrengung erlauben darf. Empfangen Sie,
Bürger Direktoren, meinen aufrichtigen Dank für die
Beweise der Freundschaft, welche Sie, wahrend ich
in Ihrer Mitte saß, mir gegeben haben. Möge Hei-
vetiens Schiksal durch Ihre Bemühungen bald Festig-
ckeit gewinnen, und sein Glük Ihrem aufgeklarten
Patriotismus und Ihrem edelmüthigen Bestreben gleich
kommen!

Gruß und Respekt l
Aomaimnotier, den 5. May 17YY.

Unterj lehnet: G l a y r e.

Schreiben weiches die Aufrührer in Scbwy;
an des hclvettfthe Direktorium gesandt
hatten.

Schwyz, den 2 s. Apr.

Bürger Direktoren!
Die aewalthälige Aushebung der Eütcn in Glants

und Zunzstungtn für eine ähnliche Aushebung inllry,
erweckten in uns das billige Besorgnis, daß wir auch
ein gicick-cs Schicksal nächstens zu erwarten haben wm-
deu. Dieses Besorgnis und die Gewaltthätigkeit, mit

welcher man uns bisher behandelt hat, die wir auch
seiner Zeit mit Beweisen bcrckt sind zu verantworten,
beachten das Volk auf den äussersten Grad von Wi-
derwillcn, und veranlaßte solches, die fränkische Besatzung
aus dem Flecken und dem Lande Schwyz zu bringen.

Unser »Schluß ist also fest genommen, keinen Mann
außer Landes zu geben, und auch keine Besatzung inchr
m unserm Lande zu dulden.

Wann sie, Bürger Direktoren, nns diese 2 Punkte,
wie auch Vergessenheit und General-Amnestie für alles
Vergangene, besonders aber für diejenigen, welche aus
der Gefangenschaft losgelassen, und auch diejenigen,
welche als süchtig wiederum in unter Vaterland zuritt-
kommen, für ttry, Schwvz, Untcrwwden, Zug, Höfe
Pftffikon, Wollerau, Enisttdclii, Küßnacht und Ger-
sau schriftlich zusich rn und willfahren wolle», so werden
wir von den Grenzen in unsere Hütten zurückkehren,
und geistliche und weitticbe Obrigkeit rcspectiren.

Die mehrstc» Franken sind entwaffnet, und die
blessirren Gefangene» wohl und mcnschcnfteunttich be-

hantelt.
Noch eins haben wir nachzubringen, daß Ihr,

Bürger Direktoren! alle diejenigen Gefangenen, welche
man von obigen Cantonen nach Basel und andern
Orten abgeführt hat, auf freyen Fuß stellen wollet,
da wir mit möglicher Beförderung, und zwar unter den
Waffen, eine befriedigende Antwort erwarten.

Ucbcrleget doch wohl, daß die Abkömmlinge Tells
die Freyheit ihrer Väcer nie gegen diesen Druck und
Zwang, welchem man auch den Titel von Freyheit
gebe» will, umtauschen können.

Republikanischer Gruß und Achtung.
Vom Vo k des ehemaligen Cantons Schwyz nie-

dcrgesctztcr Ausschuß.

Aus Auftrag des obigen.

Unterzeichne: : Präsi d e nt mpxrk,.

Kleine Sch 5 i f te n.

7z. Anrede an die neuerwählten Mitglie-
der der vaterländisch gemeinnützigen
Gesellschaft in Zürich. Gehalten den
2. Februar 17YY. von B Heinrich Füßli.
8. Zürich, chei Orcll, Füßli und Comp.
S. 24.

Eine mit Geist und Kraft aesichr'ebne Rede, die
eben so warm patriot scbe, als crt - rnd zeitgemäße
Erinnerungen uno Winke in eine n sehr edlen Bornage
enthält. Mir heben nur eine Stelle aus. »Ein
ganz anderer als der Zwek e'ner der eben genannten
Auffalten (es war von eigentlich gelehrten oder litt
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